
 

  

S 6 RJ 190/96

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 15
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette ZSEG § 9

1. Instanz

Aktenzeichen S 6 RJ 190/96
Datum 24.07.1998

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RJ 609/98.KO
Datum 14.02.2002

3. Instanz

Datum -

Die EntschÃ¤digung des Antragstellers wird auf 163,00 EUR (318,80 DM)
festgesetzt.

GrÃ¼nde:

I.

Der Antragsteller befÃ¶rderte mit seinem Taxi den KlÃ¤ger H.L., der in dem
Berufungsverfahren vor dem Bayer. Landessozialgericht L 16 RJ 609/98 am
21.10.1999 zur gerichtlich angeordneten Untersuchung im Krankenhaus MÃ¼nchen-
H. vorgeladen worden war. FÃ¼r diese Untersuchung war der KlÃ¤ger unter
anderem mit einem Merkblatt darauf hingewiesen worden, dass "Kosten fÃ¼r den
Transport mit einem Krankenwagen bzw. Taxi oder fÃ¼r eine Begleitperson â�¦ nur
erstattet werden (kÃ¶nnen), wenn der Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige die
Notwendigkeit bescheinigt." Im Ã�brigen enthielt dieses Merkblatt den allgemeinen
Hinweis, dass, â�¦ falls besondere UmstÃ¤nde das Erscheinen erheblich verteuern,
dies dem Gericht sofort mitzuteilen und weitere Nachricht abzuwarten sei. Auf der
Anwesenheitsbescheinigung fÃ¼r diesen Untersuchungstermin, wurde vom
SachverstÃ¤ndige Dr.S. bestÃ¤tigt, der KlÃ¤ger sei am Untersuchungstag um 07.00
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Uhr eingetroffen und gegen ca. 14.30 Uhr entlassen worden; eine Begleitperson
oder TaxibenÃ¼tzung sei nicht erforderlich gewesen. Dem Antragsteller
prÃ¤sentierte der KlÃ¤ger die Verordnung einer KrankenbefÃ¶rderung des Dr.N.
vom 19.10.1999, auf der jedoch keine medizinische BegrÃ¼ndung angegeben war.
Der SachverstÃ¤ndige informierte den KlÃ¤ger mit Schreiben vom 06.08.1999
Ã¼ber die Verkehrsanbindung vom Hauptbahnhof MÃ¼nchen aus mit Ã¶ffentlichen
Verkehrsmitteln.

Nachdem der Antragsteller am 21.11.1999 eine Rechnung Ã¼ber eine
TaxibefÃ¶rderung des KlÃ¤gers von dessen Wohnort (K, NÃ¤he Amberg) nach
MÃ¼nchen und zurÃ¼ck in HÃ¶he von 749,70 DM sowie das Schreiben des
Krankenhauses MÃ¼nchen-H vom 06.08.1999 (Vorladung und Information) sowie
die Verordnung des praktischen Arztes Dr.N. vom 19.10.1999 dem Gericht
zugeleitet hatte, teilte der Kostenbeamte dem KlÃ¤ger mit, dass nur er Anspruch
auf EntschÃ¤digung habe; gleichzeitig bat er ihn, z.B. eine AbtretungserklÃ¤rung
vorzulegen, damit etwaige BetrÃ¤ge direkt an das Taxiunternehmen gezahlt werden
kÃ¶nnten.

Mit Schreiben vom 28.12.1999 beantragten die BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers
eine Entscheidung des Kostensenats darÃ¼ber, ob dem KlÃ¤ger Taxikosten
anlÃ¤sslich der Begutachtung vom 21.10.1999 zu gewÃ¤hren seien und fÃ¼gten
eine Ã¤rztliche Bescheinigung des praktischen Arztes N. vom 21.12.1999 bei. Darin
schilderte der Hausarzt des KlÃ¤gers, wie er in dessen Beisein bereits am
10.08.1999 um eine andere Terminierung des Untersuchungstermins das
Krankenhaus MÃ¼nchen-H. gebeten habe, da es dem KlÃ¤ger aus gesundheitlicher
Sicht nicht zuzumuten sei, bereits nachts um 00.30 Uhr von Amberg aus per Bahn
nach MÃ¼nchen anzureisen, um dort morgens nÃ¼chtern den genannten
Untersuchungstermin wahrzunehmen. Den Antrag auf richterliche Festsetzung
wiederholte der spÃ¤tere BevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers mit Schreiben vom
16.03.2000 mit im Wesentlichen gleicher BegrÃ¼ndung, nachdem die
Kostenbeamtin unter Schilderung des Sachverhalts angefragt hatte, ob der Antrag
aufrecht erhalten bleibe. Auch diesem Antrag war eine Ã¤rztliche Bescheinigung
des praktischen Arztes N. vom 15.03.2000 beigefÃ¼gt, wonach es dem KlÃ¤ger
nicht zuzumuten sei, eine lÃ¤ngere nÃ¤chtliche Reise unbegleitet anzutreten.

Mit Schreiben vom 09.03.2000 Ã¼bersandte der Antragsteller eine vom KlÃ¤ger am
08.03.2000 unterzeichnete "AbtritterklÃ¤rung", in der er erklÃ¤rte: "Hiermit trete
ich meine Forderung fÃ¼r die Fahrtkosten vom 21.10.1999 an die Firma Taxi-G.
ab."

Mit Schreiben vom 21.06.2000 teilte die Kostenbeamtin auf die Mahnung des
Antragstellers vom 26.05.2000 diesem mit, dass aufgrund des Antrages des
BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers nun der Kostensenat Ã¼ber die HÃ¶he der
EntschÃ¤digung entscheiden werde; vorher sei keinerlei Zahlung mehr mÃ¶glich.

Mit Schreiben vom 03.09.2001 wurde den Beteiligten ein gerichtlicher
Vergleichsvorschlag Ã¼bersandt, der vom Antragsgegner mit Schreiben vom
03.09.2001 angenommen wurde. Nachdem sich der KlÃ¤ger hierzu nicht
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geÃ¤uÃ�ert hatte, wurde ihm eine Annahmefrist bis spÃ¤testens 09.11.2001
gesetzt, innerhalb der er sich ebenfalls nicht Ã¤uÃ�erte. Auf eine weitere
telefonische Anfrage teilte er sinngemÃ¤Ã� am 08.02.2002 u.a. mit, irgendwann
werde man schon zusammenkommen, er habe keine Zeit, anschlieÃ�end legte er
den TelefonhÃ¶rer auf.

II.

Aufgrund des nach Â§ 16 Abs.1 ZSEG zulÃ¤ssigen Antrages auf richterliche
Festsetzung einer EntschÃ¤digung nach dem ZSEG sind dem Antragsteller 162,999
EUR, gerundet 163,00 EUR, auszuzahlen.

Infolge der wirksamen Forderungsabtretung des KlÃ¤gers vom 08.03.2000 an den
Antragsteller tritt letzterer an die Stelle des bisherigen GlÃ¤ubigers (KlÃ¤gers) (vgl. 
Â§ 398 Satz 2 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch). Zwar trat der KlÃ¤ger dem Antragsteller
ausdrÃ¼cklich lediglich die EntschÃ¤digung fÃ¼r die "Fahrtkosten" ab, jedoch
ergibt sich aus der Notwendigkeit einer vergleichenden Kostenberechnung im
Verfahren nach Â§ 16 ZSEG, dass damit alle ursprÃ¼nglich dem KlÃ¤ger geben den
Antragsgegner zustehenden Forderungen abgetreten werden sollen. Damit scheidet
der bisherige GlÃ¤ubiger (KlÃ¤ger) aus dem SchuldverhÃ¤ltnis ganz aus und der
neue GlÃ¤ubiger (Antragsteller) tritt an seine Stelle. Es versteht sich von selbst,
dass die abgetretene Forderung nur in der HÃ¶he erworben werden kann, in der sie
dem Abtretenden zusteht; ist sie beispielsweise nichtig oder sonst fehlerhaft, so
erwirbt der Erwerber keine bzw. eine fehlerhafte Forderung; einen Schutz des
gutglÃ¤ubigen Erwerbers gibt es nicht. Der Schuldner kann dem neuen GlÃ¤ubiger
die Einwendungen entgegensetzen, die zur Zeit der Abtretung der Forderung gegen
den bisherigen GlÃ¤ubiger begrÃ¼ndet waren (vgl. Â§ 404 BGB).

Nachdem das persÃ¶nliche Erscheinen des KlÃ¤gers anlÃ¤sslich der Ã¤rztlichen
Untersuchung am 21.10.1999 beim medizinischen SachverstÃ¤ndigen vom Gericht
angeordnet worden war, hatte er gemÃ¤Ã� Â§ 191 SGG einen Anspruch darauf,
dass ihm bare Auslagen und Zeitverlust wie einem Zeugen (Â§Â§ 2, 4, 9, 10, 15
ZSEG) vergÃ¼tet werden.

Entgegen der Auffassung der Kostenbeamten, die bislang keine
EntschÃ¤digungsleistung festsetzten, stehen dem Antragsteller nach Â§ 9 Abs.1
Satz 1 ZSEG jedoch die Fahrtkosten bis zur HÃ¶he der Kosten fÃ¼r die Benutzung
des preisgÃ¼nstigsten Ã¶ffentlichen BefÃ¶rderungsmittels zu; gemÃ¤Ã� Absatz 2
Satz 2 dieser Vorschrift richtet sich der Ersatz der BefÃ¶rderungsauslagen nach den
persÃ¶nlichen VerhÃ¤ltnissen, worunter auch die Notwendigkeit einer Begleitperson
oder eines Taxitransports zu rechnen sind.

Auf die Benutzung eines Taxis hatte der KlÃ¤ger jedoch keinen Anspruch, weil er
entgegen der dem Ladungsschreiben beigefÃ¼gten Hinweise es unterlieÃ�, die
besonderen UmstÃ¤nde, die sein Erscheinen erheblich verteuerten (verordnete
Anreise mit dem Taxi aufgrund seines Gesamtgesundheitszustandes) dem Gericht,
d.h. dem damals zustÃ¤ndigen Rentensenat, sofort mitzuteilen und weitere
Nachricht abzuwarten; im Ã�brigen musste ihm aufgrund des Merkblattes des
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Gerichtes klar sein, dass Kosten fÃ¼r den Transport mit einem Krankenwagen bzw.
Taxi oder fÃ¼r eine Begleitperson nur erstattet werden kÃ¶nnen, wenn der
Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige die Notwendigkeit bescheinigt. Nachdem eine
derartige Bescheinigung nicht erteilt wurde und der KlÃ¤ger die besonderen
UmstÃ¤nde dem Gericht nicht mitgeteilt hatte, hat er nach der stÃ¤ndigen
Rechtsprechung des Kostensenates (vgl. BeschlÃ¼sse vom 28.12.1997, Az.: L 12
AR 135/98 Ko; vom 18.08.1995, Az.: L 1 U 172/89 Ko; vom 17.11. 1997, Az.: L 12 B
263/96 Vs; vom 10.06. 1999, Az.: L 5 RJ 28/96 Ko) den Anspruch auf Erstattung von
Taxikosten dadurch verloren. Die Verordnung und BestÃ¤tigungen seines
Hausarztes sind insoweit unbehelflich. Die BemÃ¼hungen des KlÃ¤gers (vgl.
Schreiben seines BevollmÃ¤chtigten vom 16.03.2000) sowie die angegebenen
AuskÃ¼nfte von VdK und AOK vermÃ¶gen hieran ebenfalls nichts zu Ã¤ndern.

Die Verletzung der Nebenpflicht (Obliegenheit), das Gericht vorab Ã¼ber die
beabsichtigte Taxifahrt und deren Kosten zu informieren, fÃ¼hrt dann zum Verlust
des einem Beteiligten zustehenden Ersatzes der Fahrtkosten, wenn sie zu einem
adÃ¤quat kausalen Schaden gefÃ¼hrt hat (vgl. BayLSG, Beschluss vom 28.12.
1994, L 13 An 135/89 Ko). Ein derartiger Schaden ist hier durch das schuldhafte
Unterlassen der Mitteilung eingetreten; es sind Fahrtkosten entstanden, die bei
rechtzeitiger Mitteilung nicht entstanden wÃ¤ren. Auf diesen Umstand wies auch
der Vorsitzende des Rentensenates hin, an den sich der Kostensenat wegen einer
eventuellen nachtrÃ¤glichen Genehmigung gewandt hatte; gleichzeitig machte der
Vorsitzende des Rentensenats deutlich, dass bei rechtzeitiger Information Ã¼ber
eine Ã�nderung des Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen hÃ¤tte nachgedacht werden
kÃ¶nnen. DarÃ¼ber hinaus hÃ¤tte fÃ¼r den KlÃ¤ger auch die MÃ¶glichkeit
bestanden, bereits einen Tag vor der geplanten Untersuchung nach MÃ¼nchen
anzureisen und hierfÃ¼r angemessene Ã�bernachtungskosten erstattet zu
bekommen.

Aufgrund der in derartigen FÃ¤llen angebrachten, fiktiven vergleichenden
Kostenberechnung geht der Senat zugunsten des Antragstellers u.a. davon aus,
dass mÃ¶glicherweise die Busverbindung vom Wohnort des KlÃ¤gers nach Amberg
ungÃ¼nstig ist, so dass in diesem Fall Taxikosten in HÃ¶he von 2 x 25,00 DM
angefallen wÃ¤ren; nach den Unterlagen der Deutschen Bahn kostete eine
RÃ¼ckfahrkarte 2. Klasse von Amberg nach MÃ¼nchen (207 Kilometer) 112,00 DM;
die Einzelfahrkarte im MVV in MÃ¼nchen kostete zum damaligen Zeitpunkt 3,60
DM, so dass im Falle einer Ã�bernachtung drei Fahrten hÃ¤tten angesetzt werden
kÃ¶nnen. Zwar ist ein HÃ¶chstbetrag nach Â§ 10 ZSEG fÃ¼r das
Ã�bernachtungsgeld nicht festgesetzt, vielmehr kommt es auf die vorgelegten
Belege und die anderen UmstÃ¤nde an, jedoch hÃ¤lt der Senat im Falle des
KlÃ¤gers Ã�bernachtungskosten in HÃ¶he von 80,00 DM fÃ¼r angemessen. Bei der
EntschÃ¤digung fÃ¼r die ZeitversÃ¤umnis (vgl. Â§ 2 Satz 2 ZSEG) ist zu beachten,
dass der KlÃ¤ger krank war (vgl. Absatz 3), so dass sich seine EntschÃ¤digung auf
4,00 DM fÃ¼r jede angefangene Stunde bemessen hÃ¤tte. FÃ¼r den fiktiven
Anreisetag (20.10. 1999 ergÃ¤be sich eine Abfahrt ab der Wohnung um ca. 13.30
Uhr und eine Ankunft in MÃ¼nchen um 17.03 Uhr, so dass drei Stunden
nachmittags zu je 4,00 DM angefallen wÃ¤ren; die fahrplanmÃ¤Ã�ige RÃ¼ckfahrt
gegen 16.49 Uhr ab MÃ¼nchen und Ankunft in Amberg um 19.24 Uhr bzw. gegen
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20.00 Uhr bei Fahrt mit Taxi ergÃ¤ben insgesamt sechs Stunden zu je 4,00 DM. Als
Tagegeld bzw. Zehrkostenpauschale (vgl. Â§ 10 ZSEG i.V.m. Â§ 9
Bundesreisekostengesetz i.V.m. Â§ 4 Abs.5 Satz 1 Nr.5 Satz 2c des
Einkommensteuergesetzes) ist fÃ¼r den Anreisetag ein Tagegeld von 10,00 DM und
fÃ¼r den Untersuchungstag von 20,00 DM gerechtfertigt.

Insgesamt ergibt sich demnach folgende

EntschÃ¤digung:

Taxikosten 2 x Ã  25,00 DM 50,00 DM DB-RÃ¼ckfahrkarte 2. Klasse Amberg â��
MÃ¼nchen 112,00 DM 3 Einzelfahrkarten MÃ¼nchner MVV Ã  3,60 DM 10,80 DM
EntschÃ¤digung fÃ¼r ZeitversÃ¤umnis am 20.10.1999 3 Stunden Ã  4,00 DM 12,00
DM EntschÃ¤digung fÃ¼r ZeitversÃ¤umnis am 21.10.1999 fÃ¼r 6 Stunden Ã  4,00
DM 24,00 DM Tagegeld am 20.10.1999 10,00 DM Tagegeld am 21.10.1999 20,00
DM Ã�bernachtungskosten 20./21.10.1999 80,00 DM

insgesamt 318,80 DM. ==========

Dieser Betrag ist durch den amtlichen Umrechungsfaktor 1,95583 zu dividieren, so
dass sich ein Betrag von 162,999 EUR ergibt; dieser Betrag wird auf 163,00 EUR
gerundet.

Dieser Beschluss ist endgÃ¼ltig (Â§ 16 Abs.2 Satz 4 ZSEG, Â§ 177 SGG) und ergeht
kostenfrei (Â§ 193 SGG).

Erstellt am: 19.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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